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1. Seite 4, Erwägungsgrund 7 Satz 2: 

Statt: 

"Von diesem Betrag sind 500 Mio. EUR in Preisen des Jahres 2011, was etwa 553 Mio. EUR zu 

jeweiligen Preisen entspricht, …" 

muss es heißen: 

"Von diesem Betrag sind 860 Mio. EUR in Preisen des Jahres 2011, was etwa 969 Mio. EUR zu 

jeweiligen Preisen entspricht, …". 
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2. Seite 11, Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1: 

Statt:  

"(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Kosloduj- und des Bohunice-Programms 

wird für den Zeitraum von 2014 bis 2020 auf 323 318 000 EUR in jeweiligen Preisen 

festgesetzt. Dieser Betrag wird folgendermaßen zwischen dem Kosloduj- und ddem 

Bohunice-Programm aufgeteilt: 

a) 208 503 000 EUR für das Kosloduj-Programm im Zeitraum von 2014 bis 2020; 

b) 114 815 000 EUR für das Bohunice-Programm im Zeitraum von 2014 bis 2020." 

muss es heißen: 

"(1) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Kosloduj- und des Bohunice-Programms 

wird für den Zeitraum von 2014 bis 2020 auf 518 442 000 EUR in jeweiligen Preisen 

festgesetzt. Dieser Betrag wird folgendermaßen zwischen dem Kosloduj- und dem 

Bohunice-Programm aufgeteilt: 

a) 292 032 000 EUR für das Kosloduj-Programm im Zeitraum von 2014 bis 2020; 

b) 225 410 000 EUR für das Bohunice-Programm im Zeitraum von 2014 bis 2020." 

 




